
Fachbereich 2 Osterode am Harz, April 2010

-Jugend-

Ferienpass 2010

Sozialermäßigung

Kinder aus Familien mit geringem Einkommen können an Fahrten und anderen

Angeboten, für die ein Teilnahmebeitrag erhoben wird, zu einem reduzierten Beitrag

teilnehmen. Dies gilt für z. B. Empfänger von Grundsicherung nach SGB 2 (Hartz IV).

Die jeweils ermäßigten Teilnahmebeiträge sind dem Ferienpass zu entnehmen.

Beträge, die zur Berechnung des Einkommens zur Feststellung der

Einkommensobergrenze zugrunde gelegt werden:

Haushaltsvorstand 596,00 €

+ für jede weitere zum Haushalt gehörende Person 246,00 €

+ Mietkosten
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311 € 373 € 467€ 529 € 591 € 653 € 716 € 778 €

(incl. Nebenkosten)

abzüglich Wohngeld.

Das Kindergeld gilt als anzurechnender Einkommensbestandteil.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter/innen der Stadtjugendpflege gerne zur 

Verfügung.

Stadtjugendpflege Osterode am Harz

Scheerenberger Straße 34 (Haus der Jugend),

Telefon: 05522 502933 oder 502936

Bürozeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 10.00 - 12.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag 13.30 - 15.30 Uhr

Erweiterte Bürozeiten, Dienstag, den 31. Mai, bis Samstag, den 05. Juni 2010

Montag - Mittwoch 09.00 - 17.00 Uhr

Donnerstag 09.00 - 19.00 Uhr

Freitag 09:00 - 14.00 Uhr

Samstag, den 05.06. 10.00 – 14.00 Uhr



Beispielrechnung:

Unsere Familie Mustermann besteht aus 

Mama, Papa und zwei Kindern.

Unsere Familie darf nicht mehr als 1863,-€ Einkommen haben. Das 

Kindergeld ist in diesem Betrag enthalten.

Der Betrag setzt sich so zusammen:

Haushaltsvorstand 596,00€

+ für jede weitere zum Haushalt gehörende Person 246,00€

+ Mietkosten (incl. Nebenkosten) abzüglich Wohngeld.

Das Kindergeld gilt als anzurechnender Einkommensbestandteil.

Tabelle der anrechenbaren Mietkosten

Für unsere Familie Mustermann bedeutet das:

596,-€

+246,-€

+246,-€

+246,-€

1334,-€

+529,-€ (Mietkosten für 4 Personen aus oben 

stehender Tabelle)

1863,-€ (wenn wir Wohngeld bekommen, 

muss dieser Betrag noch abgezogen 

werden)

Meine Eltern verdienen: 1460,-€ (Nettoeinkommen)

+164,-€ (Kindergeld, 1. Kind)

+164,-€ (Kindergeld, 2. Kind)

1788,-€

Damit liegt unser Familieneinkommen unter dem errechneten Betrag 

und ich bekomme für meine Ferienpassveranstaltungen die 

Sozialermäßigung.
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